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Gesuch der Kulturvereinigung der Aleviten und Bektaschi und des Alevitischen 
Kulturzentrums Regio Basel um kantonale Anerkennung gemäss §133 der 
baselstädtischen Kantonsverfassung 
 

10.5393.02, Bericht des RR vom 13.08.2012 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des 
Regierungsrates Nr. 10.5393.02 vom 14. August 2012 und nach dem mündlichen Antrag 
der Bildungs- und Kulturkommission vom 17. Oktober 2012, beschliesst: 

 

1. Das Gesuch der Kulturvereinigung der Aleviten und Bektaschi Basel sowie des 
Alevitischen Kulturzentrums Regio Basel um kantonale Anerkennung gemäss § 133 
der Verfassung des Kantons Basel-Stadt wird genehmigt.  

 

2. Im Zusammenhang mit der kantonalen Anerkennung werden die Kulturvereinigung 
der Aleviten und Bektaschi Basel sowie das Alevitische Kulturzentrum Regio Basel 
verpflichtet, dem Finanzdepartement unaufgefordert bis Ende Juni den 
Jahresbericht und die Jahresrechnung des Vorjahres sowie allfällige 
Statutenänderungen zur Kenntnis zukommen zu lassen. 

 

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren.  

 


